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522 Departement der Juſtiz , des Kultus und Unterrichts .

E . TFurnlehrerbildungs - Anſtalt .
Die Anſtalt hat den Zweck , Lehrer und Lehrerinnen von Mittel —

und Volksſchulen zur Ertheilung des Turnunterrichts auszubilden und

erfüllt dieſe Aufgabe durch die Abhaltung periodiſcher Turnkurſe .

Direktor : Alfred Maul , Hofrath . Sza m E . . - PKE⸗ .
1 Aſſiſtent , 1 Diener .

F . Vollisſchulen .
Die Volksſchulen haben die Aufgabe , das Kind zu einem ver⸗

ſtändigen und religiös⸗ſittlichen Menſchen zu bilden und in den jedem

Erwachſenen im bürgerlichen Leben nöthigen Kenntniſſen zu unter —

richten . In der Regel muß in jeder politiſchen Gemeinde wenigſtens

eine ſolche Schule gehalten werden .

Alle Kinder , die ſich im Staatsgebiet dauernd aufhalten , müſſen

ohne Rückſicht auf Staatsangehörigkeit vom vollendeten 6. bis zum

vollendeten 14. Jahre die Volksſchule beſuchen oder ſich darüber aus—

weiſen , daß ſie anderweit mindeſtens den gleichen Unterricht erhalten .

Zur Befeſtigung und Erweiterung der in der Volksſchule er—

worbenen Kenntniſſe haben Knaben noch zwei Jahre und Mädchen

ein Jahr nach Zurücklegung des ſchulpflichtigen Alters wöchentlich

einige Unterrichtsſtunden ( die Fortbildungsſchule ) zu beſuchen .

Die Zahlung der Gehalte und anderen Bezüge der Lehrer an

Volksſchulen — mit Ausnahme an denjenigen in Städten , welche der

Städteordnung unterſtehen — erfolgt durch die Staatskaſſe , wofür an

letztere Seitens jeder Schulgemeinde ein geſetzlich beſtimmter Pauſch⸗

betrag zu entrichten iſt . Im Uebrigen wird der Aufwand für die

Volksſchulen , ſoweit die vorhandenen Fonds nicht reichen , durch die

politiſche Gemeinde beſtritten . Zur Deckung des Schulaufwandes

können die Gemeinden unter beſtimmten geſetzlichen Vorausſetzungen

Staatsbeiträge erhalten .
Das geſammte Volksſchulweſen wird von den ſtaatlichen Schul⸗

behörden geleitet , mit Ausnahme des Religionsunterrichts , welchen

die Kirchen durch ihre Organe , übrigens mit Hilfe der Lehrer , beſorgen

und überwachen .

Es beſtehen im Großherzogthum 1579 Volksſchulen .

a. Kreis - Schulviſitaturen .

Die Kreisſchulviſitaturen , deren jede mit einem vom Staat

ernannten Kreisſchulrath beſetzt iſt , führen in Unterordnung unter
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